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Ärztlicher Bereitschaftsdienst 
 

Den Ärztlichen Bereitschaftsdienst erreichen Sie je-
der Zeit unter der Telefonnummer 116117. 
Der Ärztliche Bereitschaftsdienst ist nicht für medizini-
sche Notfälle wie Herzinfarkt, Schlaganfall, Vergiftungen 
oder sonstige akute Notfälle zuständig. Hier bitte unbe-
dingt den Rettungsdienst unter der europaweiten Notruf-
nummer 112 verständigen. 
Die hausärztliche Notfallpraxis im Waldshuter Kran-
kenhaus ist samstags, sonntags und an Feiertagen von 
09.00 bis 13.00 Uhr und von 15.00 bis 18.00 Uhr besetzt. 
 
 

Apotheken-Notdienst 
 
Freitag, 19.06.2020 
Kloster-Apotheke Jestetten, Hauptstr. 32,  
 07745 7008 
 
Samstag, 20.06.2020 
Die St. Georgs-Apotheke Lauchringen, Hauptstr. 73, 
 07741 63800 
 
Sonntag, 21.06.2020 
Apotheke am Seidenhof Tiengen, Hauptstr. 12, 
 07741 7551 
 
Montag, 22.06.2020 
Sonnen-Apotheke Wutöschingen, Hauptstr. 7 a, 
 07746 9293090 
 
Dienstag, 23.06.2020 
Engel-Apotheke Waldshut, Kaiserstr. 93,  
 07751 83930 
 
Mittwoch, 24.06.2020 
Hochrhein-Apotheke Hohentengen, Kirchstr. 1, 
 07742 91106 
Schloss-Apotheke Stühlingen, Hauptstr. 10, 
 07744 314 
 
Donnerstag, 25.06.2020 
Bären-Apotheke Waldshut, Brückenstr. 7, 
 07751 9184233 
 
Freitag, 26.06.2020 
Klettgau-Apotheke Lauchringen, Hauptstr. 37, 
 07741 2703 
 
Der Apothekennotdienst ist abrufbar unter: 
www.lak-bw.notdienst-portal.de oder Tel. 0800 0022833 
(kostenfrei), Mobil: 22833 (max. 0,69 €/min), SMS: "apo" 
an 22833 (0,69 €/min) 

 
Notrufnummern 
 

Polizei-Notruf 110 

Polizeiposten Jestetten 7234 
(während der Dienstzeit) 

Polizeirevier Waldshut 07751 8316531 
(keine Notrufe) 

Feuerwehr, Notarzt, DRK-Rettungsdienst 112 
Giftnotruf Freiburg 0761 1924-0 

Ärztlicher Bereitschaftsdienst 116117 

Zahnärztlicher Notdienst 01803 222555-30 

Der tierärztliche Bereitschaftsdienst ist über den Anruf-
beantworter des jeweiligen Haustierarztes zu erfahren. 

badenova-Störungsnummer (Erdgas) 0800 2767767 

Störungsdienst Stromversorgung 07623 92-1890 
www.evkr-gmbh.de 07742 85675-0 

Störungsdienst Wasserversorgung 0170 3472851 

Pyur Servicehotline (Kabel-TV) 030 25 777 777 
 
 

Pflegedienste / Soziale Einrichtungen 
 
Caritasverband Hochrhein e. V. 
Waldshut 07751 8011-0 
Sozialdienst 07751 8011-31 
Hausnotrufdienst 07743 933813 
 
Sozialstation Klettgau-Rheintal e. V. 07742 9234-0 
Alten-Tagespflegestätte 07742 9234-50 
 
DRK-Kreisverband Waldshut 
Fahrdienst (Krankenfahrten/Rollstuhlbus) 0800 0079761 
DRK Kleiderausgabe 07751 8735-0 
DRK-Hausnotrufdienst 07751 8735-55 
DRK-Dienste für Senioren 07741 9697710 
 
Pflegedienste St. Martin Küssaberg 07741 68070 
 
Pegasus Ambulanter Pflegedienst 07742 858182 
Küssaberg 
 
Pflegestützpunkt 07751 86-4245 
Landkreis Waldshut 
 

Telefonseelsorge (kostenlos) 0800 1110111 
Hilfetelefon Kinder- und Jugendliche 0800 1110333 
Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ 08000 116016 
 
Frauen- u. Kinderschutzhaus 07751 3553 
Landkreis Waldshut (24 h) 
 
Offene Beratung „Courage“ 07751 910843 
 
Jugend- und Drogenberatungsstelle 07751 896770 
Waldshut 
 
Kinderschutzbund Waldshut 07741 672724 
 
Hospiz-Gruppe Jestetten 5525 
 
Donum Vitae Hochrhein 07751 898237 
Beratungsstelle für Schwangerschaftskonflikte und 
Schwangere, Waldshut 
 

Lebenshilfe Südschwarzwald 
Familienunterstützender Dienst              07761 9987731 
Interdisziplinäres Beratungs-                      07741 63480 
und Frühförderzentrum    
 
Blinden- und Sehbehindertenverein 0761 36122 
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A U S  D E M  G E M E I N D E R A T 
 

 
 
Zu TOP 1:  
Neubau eines Vertikalbrunnens 
zur Trinkwasserversorgung;  
Änderung der Ausführungspla-
nung;  
Beratung und Beschlussfassung;  
Bürgermeister Morasch informiert, 
dass der Auftrag in der Gemeinde-
ratssitzung vom 23. Januar 2020 an 
die Firma Abt vergeben worden ist. 
Zwischenzeitlich haben sich neue 
Erkenntnisse zur Verrohrung erge-
ben, so dass über die Ausführungs-
planung nochmals entschieden wer-
den soll. Anschließend begrüßt er zu 
diesem Tagesordnungspunkt Herrn 
Dipl. Ing. Ralf Mülhaupt und erteilt 
ihm das Wort.  
Herr Mülhaupt informiert, dass ur-
sprünglich geplant war, den Tief-
brunnen mit einem Durchmesser 
von 1.700 mm zu bohren. Dabei hät-
ten Stahlrohre mit Rilsan – Be-
schichtung mit einem Durchmesser 
von 800 mm eingebaut werden sol-
len. Alternativ war ein Brunnen mit 
Edelstahlrohren ausgeschrieben.  
Zwischenzeitlich wurde von der aus-
führenden Firma mitgeteilt, dass die 
Rilsan – Beschichtung nicht mehr in 
Deutschland gefertigt wird und die 
Qualität nur als Sichtkontrolle ge-
prüft werden kann. Durch den lan-
gen Transportweg aus dem europäi-
schen Ausland entsteht ein zusätzli-
ches Risiko für Beschädigungen an 
der Rilsan – Beschichtung.  
Bei einer Ausführung in Edelstahl ist 
die Qualitätssicherung durch den 
Hersteller gewährleistet, so Dipl. Ing. 
Mülhaupt.  
Sollte die Verrohrung in Edelstahl 
ausgeführt werden, würden sich die 
Baukosten um netto 21.510,- € erhö-
hen. Zudem wäre eine Anpassung 
des Brunnenkopfes auf DN 1.200 
(Verlängerung) erforderlich, was 
nochmals mit netto 2.380,- € zu Bu-
che schlägt. In diesem Falle könnte 
auf den Einbau der Kiesnachfüll-
rohre verzichtet werden, da die Kies-
schicht bis oben hin geführt wird. 
Dies ist bei der Berechnung der 
Mehrkosten bereits berücksichtigt.  
Im Falle eines Einbaus von Edel-
stahlrohren empfiehlt Dipl. Ing. Mül-
haupt, diese mit einem Saugmantel 

auszustatten was nochmals ca. 300 
mm Platz in Anspruch nimmt.  
In diesem Zusammenhang entstand 
die Idee, die Verrohrung in DN 1.000 
auszuführen. Dadurch könnten die 
Randabstände zum Brunnen deut-
lich erhöht werden und auch die 
Leistungsfähigkeit des Brunnens 
wäre größer. Die Bohrung müsste 
nicht angepasst werden.  
Aufgrund der höheren Leistungsfä-
higkeit altert der Brunnen langsamer 
und ist somit langlebiger.  
Die Mehrkosten für die Edelstahlver-
rohrung zur Erhöhung des Durch-
messers von DN 800 auf DN 1.000 
betragen netto 5.915,- €, die Verlän-
gerung des Brunnenkopfes auf DN 
1.400 verursacht Mehrkosten in 
Höhe von netto 5.380,- €.  
Dipl. Ing. Mülhaupt empfiehlt den 
Gemeinderäten die Ausführung der 
Brunnenverrohrung in Edelstahl mit 
einem Durchmesser von DN 1.000 
mm. Bei den genannten Mehrkosten 
sind die Einsparungen bei der Ver-
füllung noch nicht berücksichtigt, so 
Dipl. Ing. Mülhaupt.  
Weiter informiert er, dass zur teilwei-
sen Deckung der Mehrkosten ein Er-
höhungsantrag zum bewilligten Zu-
schuss gestellt werden soll.  
Dipl. Ing. Mülhaupt erläutert an-
schließend die Kostenentwicklung 
netto wie folgt:  
Stahlrohr DN 800 mm Rilsan – Be-
schichtung:   
283.672,50 € 
Edelstahlrohr DN 800 mm: 
307.562,50 € + 23.890,00 € 
Edelstahlrohr DN 1.000 mm:  
316.477,50 € + 32.805,00 € 
Dipl. Ing. Mülhaupt informiert weiter, 
dass die Gewerke EMSR – Technik 
und Leitungsbau noch nicht ausge-
schrieben worden sind. Die Ände-
rung der Ausführungsplanung hat 
auf diese Gewerke aber keine Aus-
wirkungen. Weiter informiert er, dass 
die Technische Ausrüstung bereits 
beauftragt ist und die Pumpen auf 
Abruf bestellt wurden, so dass die 
Lieferzeiten überbrückt werden kön-
nen.  
Er erklärt, dass es aufgrund der er-
forderlichen Abklärungen und der 
Corona – Pandemie zu einer kleinen 
zeitlichen Verzögerung gekommen 
ist.  
Bürgermeister Morasch spricht sich 
dafür aus, die Chance zu nutzen und 

der Empfehlung von Dipl. Ing. Mül-
haupt zu folgen.  
Ein Gemeinderat sieht die Gefahr, 
dass bei einem größeren Brunnen 
mehr Wasser gefördert wird, was zu 
zusätzlichen Verwirbelungen im 
Brunnenbereich führen wird.  
Dipl. Ing. Mülhaupt erläutert, dass 
dies ausgeschlossen werden kann. 
Die Strömung verkleinert sich, je 
größer der Brunnen wird. Zudem 
sind die maximalen Entnahmemen-
gen in der wasserrechtlichen Erlaub-
nis fixiert.  
Ein Gemeinderat spricht sich für ei-
nen Ausbau des Brunnens in Edel-
stahl DN 1.000 aus.  
Bürgermeister Morasch informiert, 
dass die Maßnahme mit rund 76 % 
der förderfähigen Kosten bezu-
schusst wird. Über einen Erhö-
hungsantrag wird die Gemeindever-
waltung versuchen, auch für die 
Mehrkosten einen Zuschuss zu er-
halten.  
Der Gemeinderat beschließt an-
schließend einstimmig, die Verroh-
rung des Brunnens mit einem Durch-
messer DN 1.000 in Edelstahl aus-
zuführen und stimmt den Mehrkos-
ten in Höhe von netto 32.805,00 € 
zu.  
 
Zu TOP 2:  
Neuordnung der Kanalisation in 
der Dietenbergstraße, 1. Bauab-
schnitt;  
Vorstellung der Baumaßnahme 
und Vergabe des Auftrages über 
die Erd-, Rohrverlegungs- und 
Straßenbauarbeiten;  
Beratung und Beschlussfassung;   
Bürgermeister Morasch merkt an, 
dass heute die größte Einzelmaß-
nahme der jüngeren Geschichte der 
Gemeinde Lottstetten vergeben wer-
den soll. Anschließend begrüßt er zu 
diesem Tagesordnungspunkt eben-
falls Herrn Dipl. Ing. Ralf Mülhaupt 
und erteilt ihm das Wort.  
Dipl. Ing. Mülhaupt merkt an, dass 
die Sanierung der Dietenbergstraße 
in zwei Bauabschnitten erfolgen 
wird. In der heutigen Sitzung wird 
der erste Bauabschnitt vorgestellt 
und der Auftrag vergeben.  
Der erste Bauabschnitt wird noch-
mals in drei Unterabschnitte aufge-
teilt. Beginnen wird die Sanierung im 
Bereich Lerchenstraße.  
Dipl. Ing. Mülhaupt informiert, dass 

Aus der 
Gemeinderatsitzung  
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die Baufirma, wenn sie den Auftrag 
erhält, in den Wintermonaten mit 
zwei Bautrupps in Lottstetten arbei-
ten möchte um die Sanierungsdauer 
und die damit verbundenen Beein-
trächtigungen so gering wie möglich 
zu halten.  
Dipl. Ing. Mülhaupt erläutert den ak-
tuellen Zustand der Straße anhand 
von Bildern und merkt an, dass der 
Gehweg im Bereich der Brücken-
straße beibehalten werden soll. Die-
ser wird unter der Bahnbrücke hin-
durchgeführt, die Fahrbahn wird ent-
sprechend auf 4,10 m Breite verrin-
gert. Somit ist in diesem Bereich Be-
gegnungsverkehr nicht mehr mög-
lich, die bisher unklare Verkehrsfüh-
rung wird jedoch geordnet. Die Ver-
kehrsinsel im Bereich Laubschoch-
enstraße/Dietenbergstraße entfällt, 
so dass auch ausreichend Aufstell-
fläche gegeben ist um entgegen-
kommende Fahrzeuge passieren zu 
lassen.  
Dipl. Ing. Mülhaupt informiert weiter, 
dass die Stützmauer unterhalb der 
Volkshalle derzeit auf Standfestig-
keit und Sanierungsbedarf unter-
sucht wird. Eventuell notwendig wer-
dende Maßnahmen sind in der heu-
tigen Vergabe unberücksichtigt. Im 
Bereich des Freudenbergweges 
wurden Setzungen in der Straße 
festgestellt, die auf Bewegung im 
Hang hindeuten. Aus diesem Grund 
wurde die Untersuchung der Mauer 
beauftragt.  
Die Ergebnisse werden noch recht-
zeitig vorliegen, damit diese bei den 
Straßenbauarbeiten berücksichtigt 
werden können.  
Die Verkehrsinsel im Bereich Haupt-
straße/Dietenbergstraße entfällt 
künftig ebenfalls, da ansonsten die 
Kurvenradien für größere Fahrzeuge 
nicht erreicht werden können.  
Dipl. Ing. Mülhaupt erklärt, dass im 
Bereich der Hauptstraße lediglich 
die Wiederherstellung der Fahr-
bahndecke erfolgt, da der Landkreis 
derzeit nicht beabsichtigt eine wei-
tergehende Straßensanierung 
durchzuführen. Diesbezüglich wird 
die Gemeindeverwaltung aber noch-
mals das Gespräch mit dem Land-
kreis suchen.  
Anschließend informiert Dipl. Ing. 
Mülhaupt, dass die Gehweganbin-
dung im ersten Bauabschnitt talsei-
tig durchgängig vorgesehen ist. Er 
erklärt, dass die Bahnhofstraße eine 
Anliegerstraße ist, die künftig auch 
entsprechend baulich getrennt wer-
den soll. Daher ist vorgesehen, den 

Brunnenplatz umzugestalten und 
den Gehweg sichtbar von der Fahr-
bahn abzugrenzen.  
Der Gehweg auf der gegenüberlie-
genden Seite im Bereich der Zufahrt 
zum Bahnhof wird ebenfalls erhal-
ten, der Kurvenradius wird in diesem 
Bereich etwas aufgeweitet.  
Im weiteren Verlauf erläutert Dipl. 
Ing. Mülhaupt die Trinkwasserver-
sorgung im Sanierungsbereich und 
informiert, dass unterhalb der Bahn-
linie ein weiterer Druckminderer er-
richtet wird. Dadurch wird die Lösch-
wasserversorgung unterhalb der 
Bahnlinie deutlich verbessert.  
Dipl. Ing. Mülhaupt erläutert, dass 
umgehend nach den Handwerkerfe-
rien mit der Sanierung begonnen 
werden soll. Ziel ist es, das Bauvor-
haben mit mehreren Baukolonnen 
zügig abzuarbeiten.  
Er informiert anschließend, dass im 
Rahmen der Ausschreibung vier An-
gebote eingegangen sind. Alle An-
gebote können gewertet werden. 
Der günstigste Bieter ist die Firma 
Behringer GmbH & Co. KG aus 
Hüfingen mit einer geprüften Ange-
botssumme von 1.967.765,42 €. 
Hierbei ist ein gewährter Rabatt in 
Höhe von 8,5 % bereits berücksich-
tigt. Dipl. Ing. Mülhaupt merkt an, 
dass ein Rabatt in dieser Höhe aktu-
ell ungewöhnlich ist, das Angebot 
kann als sehr gut bezeichnet wer-
den.  
Das Angebot liegt rund 2,9 % über 
der Kostenberechnung vom 
03.12.2019, ist aber für die derzei-
tige Baukonjunktur immer noch an-
gemessen. Daher empfiehlt er die 
Vergabe des Auftrages über die   
Erd-, Rohrverlegungs- und Straßen-
bauarbeiten des ersten Bauab-
schnittes zur Sanierung der Dieten-
bergstraße an die Firma Behringer 
GmbH & Co. KG aus Hüfingen.  
Bürgermeister Morasch erklärt, dass 
vor Beginn der Maßnahme noch Ge-
spräche mit den Anliegern zu führen 
sind. Weiter wirbt er bereits heute für 
das Verständnis der Anwohner bei 
der Umsetzung der Maßnahme. 
Eventuell hat der eine oder andere 
noch Interesse gleichzeitig seinen 
Hofplatz zu sanieren, so dass ge-
meinsam etwas Gutes geschaffen 
werden kann.  
Weiter regt er an, der Gehwegfüh-
rung, wie sie in der heutigen Ge-
meinderatsitzung vorgestellt wurde, 
zuzustimmen. Dabei wird auf einen 
Teil des bestehenden Gehweges 
bergseits verzichtet, um die Straße 

etwas aufweiten zu können. Der 
Brunnenplatz im Kreuzungsbereich 
Bahnhofstraße/Dietenbergstraße 
wird in die Gestaltung mit einbezo-
gen, der Brunnen soll in diesem Zu-
sammenhang ebenfalls saniert wer-
den.  
Ein Gemeinderat merkt an, dass ein 
Teil des Gehweges bergseits ent-
fällt. Daher erkundigt er sich nach 
der Grenzführung.  
Dipl. Ing. Mülhaupt merkt an, dass 
die Detailplanung in diesem Bereich 
noch nicht fertiggestellt ist. Hierzu 
kann daher erst zu einem späteren 
Zeitpunkt informiert werden.  
Ein Gemeinderat merkt an, dass der 
Gehweg auf Höhe der Gaststätte   
aktuell mit den Parkplätzen ver-
schmilzt. Dies soll künftig deutlicher 
getrennt werden.  
Dipl. Ing. Mülhaupt erklärt, dass die 
die Abgrenzung künftig optisch deut-
lich wahrnehmbar ist.  
Ein Gemeinderat befürwortet, dass 
der Brunnenplatz in die Planung mit 
einbezogen wird. Er merkt an, dass 
in diesem Bereich viele Personen 
die Dietenbergstraße queren, um an 
den Bahnhof zu gelangen.  
Ein weiterer Gemeinderat erkundigt 
sich nach der künftigen Vorfahrtsre-
gelung im Bereich der Bahnbrücke.  
Dipl. Ing. Mülhaupt erklärt, dass im 
Normalfall der Talfahrende Vorrang 
hätte. Dies soll gedreht werden, so 
dass dem Bergfahrenden Vorrang 
eingeräumt wird.  
Ein weiterer Gemeinderat lobt die 
Planung und merkt an, dass das Re-
genwasser in den Längelengraben 
abgeleitet wird. Er erklärt, dass der 
Wasserstand dort bei einem Starkre-
genereignis jetzt schon massiv an-
steigt und erkundigt sich, ob mit 
Überflutungen zu rechnen ist.  
Dipl. Ing. Mülhaupt merkt an, dass 
die Kanalisation bereits jetzt schon 
in den Längelengraben entlastet 
wird.  
Ein Gemeinderat erkundigt sich 
nach der Durchfahrtshöhe bei der 
Bahnbrücke und ob diese im Zuge 
der Straßensanierung verbessert 
werden kann.  
Dipl. Ing. Mülhaupt erklärt, dass 
diese geringfügig erhöht werden 
kann, eine Durchfahrt mit LKW aber 
auch in Zukunft nicht möglich sein 
wird. Würde man die Straße noch 
tiefer legen, würden die Fundamente 
der Bahnbrücke freigelegt.  
Bürgermeister Morasch spricht sich 
anschließend dafür aus, die Ausfüh-
rungsplanung mit den besprochenen 
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Änderungen weiter voranzutreiben.  
Der Gemeinderat beschließt ein-
stimmig, die Änderungen aufzuneh-
men und vergibt den Auftrag zu einer 
geprüften Angebotssumme von 
brutto 1.967.765,42 € an die Firma 
Behringer GmbH & Co. KG. 
 
Zu TOP 3:  
Beschaffung eines Aufsitzrasen-
mähers für den Bauhof Lottstet-
ten;  
Beratung und Beschlussfassung;   
Bürgermeister Morasch begrüßt zu 
diesem Tagesordnungspunkt Herrn 
Bauhofleiter Stefan Uhl und infor-
miert, dass der bisherige Aufsitzra-
senmäher seit vergangenem Som-
mer defekt ist. Derzeit nutzt der Bau-
hof ein Leihgerät der Firma Gassen-
hofer. Es handelt sich dabei um das 
Modell Grillo FD 900.  
Zur Auswahl stehen zwei Typen, 
diese sind:  
- Grillo FD 900 ohne Kabine und  
- Grillo FD 1309 mit Kabine.  
Bürgermeister Morasch informiert, 
dass beide Fahrzeuge den Bauhof-
mitarbeitern vorgestellt worden sind 
und die Nutzer des Aufsitzrasenmä-
hers die Möglichkeit hatten, beide 
Fahrzeuge Probe zu fahren. Die 
Bauhofmitarbeiter sprechen sich für 
die Beschaffung des Grillo FD 900 
ohne Kabine aus.  
Bürgermeister Morasch erklärt, dass 
er den Wunsch der Bauhofmitarbei-
ter unterstützt.  
Anschließend erläutert er die einge-
gangenen Angebote und spricht sich 
für die Beschaffung des Grillo FD 
900 ohne Kabine bei der Firma Gas-
senhofer aus Lottstetten zur Ange-
botssumme von brutto 28.990,78 € 
aus.  
Ein Gemeinderat erkundigt sich, wa-
rum sich die Bauhofmitarbeiter für 
das kleinere Gerät aussprechen.  
Bauhofleiter Uhl informiert, dass die 
Mitarbeiter beide Geräte getestet 
haben. Der Grillo FD 1309 ist gering-
fügig größer. Durch den Einsatz im 
Winterdienst und auf dem Friedhof 
sind die Bauhofmitarbeiter der Auf-
fassung, dass das kleinere Modell 
übersichtlicher, wendiger und flexib-
ler ist. Bauhofleiter Uhl merkt an, 
dass beide die Anforderungen erfül-
len können, sich die Hauptnutzer 
aber aus vorgenannten Gründen für 
die Beschaffung des kleineren Mo-
dells entschieden haben.  
Bürgermeister Morasch ergänzt, 
dass auch die Übersichtlichkeit als 
Grund angeführt worden ist. Die 

Hauptnutzer fühlen sich ohne Ka-
bine freier. Die Problematik im Win-
terdienst wurde diskutiert, dennoch 
soll der kleinere Aufsitzrasenmäher 
beschafft werden.  
Ein Gemeinderat merkt an, dass die 
Angebote der beiden Anbieter nicht 
vergleichbar sind. Er bittet künftig 
um Angebote, die direkt miteinander 
verglichen werden können. Die 
Wünsche der Bauhofmitarbeiter sol-
len berücksichtigt werden. 
Bürgermeister Morasch merkt an, 
dass er diese Anregung mitnimmt.  
Ein weiterer Gemeinderat kann aus 
eigener Erfahrung berichten, dass 
ein Aufsitzmäher mit Kabine sinnvol-
ler wäre um die Staubbelastung und 
die Sonneneinstrahlung zu verrin-
gern. Wenn die Bauhofmitarbeiter 
die Auffassung vertreten, dass ein 
Grillo ohne Kabine das richtige Mittel 
ist, dann wird er dieser Beschaffung 
zustimmen.  
Die Angebote sind in Zukunft besser 
auszuarbeiten.  
Weiter merkt ein Gemeinderat an, 
dass er sich bei der Abstimmung 
enthalten wird. Er kann die Entschei-
dung der Bauhofmitarbeiter nicht 
nachvollziehen. Aus diesem Grund 
kann auch er keine Entscheidung 
treffen.  
Ein Gemeinderat erkundigt sich, ob 
mit Zusatzkosten gerechnet werden 
muss, wenn dieser auf den Winter-
diensteinsatz anzupassen ist.  
Bauhofleiter Uhl erklärt, dass diese 
Kosten im Angebot bereits berück-
sichtigt sind.  
Bürgermeister Morasch erklärt, dass 
auch das Altgerät keine Kabine hatte 
und den Bauhofmitarbeitern somit 
bekannt ist, auf was sie sich einlas-
sen.  
Ein weiterer Gemeinderat erklärt, 
dass die Angebote unübersichtlich 
sind. Weiter erkundigt sie sich nach 
dem Garantieanspruch wenn der 
Aufsitzmäher umgebaut wird, damit 
das Schneeschild angebracht wer-
den kann.  
Bauhofleiter Uhl merkt an, dass die 
Händler, die ein Angebot abgegeben 
haben autorisiert sind, er diese 
Frage aber nicht zweifelsfrei beant-
worten kann.  
Bürgermeister Morasch erklärt, dass 
der Garantieanspruch nicht erlischt. 
Dies hätte im Angebot vermerkt wer-
den müssen.  
Ein Gemeinderat erkundigt sich, wa-
rum ein Angebot eine Inzahlung-
nahme des Altgerätes umfasst, das 
Zweitangebot nicht.  

Bauhofleiter Uhl merkt an, dass der 
zweite Anbieter kein Interesse an    
einer Inzahlungnahme des Altgerä-
tes hat.  
Ein Gemeinderat erkundigt sich, wo 
das Gerät im Winterdienst zum Ein-
satz kommt.  
Bauhofleiter Uhl erklärt, dass mit 
dem Aufsitzrasenmäher der Schul-
hof, das Areal um die Gemeinde-
halle, die gemeindeeigenen Geh-
wege und ggf. auch die Gehwege in 
den Ortsteilen gepfadet werden. 
Der Gemeinderat beschließt mit 10 
Ja – Stimmen, 1 Nein – Stimme 
und                                     2 
Enthaltungen, den Auftrag zur Lie-
ferung eines Aufsitzrasenmähers 
Grillo FD 900 zu einer Angebots-
summe von 28.990,78 € an die 
Firma Timo Gassenhofer Nutzfahr-
zeuge aus Lottstetten zu vergeben.  
  
Zu TOP 4:  
Vorlage des Jahresabschlusses 
2017 mit Rechenschaftsbericht 
gemäß § 95 Gemeindeordnung;  
Bürgermeister Morasch informiert, 
dass die Umstellung auf das „Neue 
Kommunale Rechnungswesen“ eine 
Mammutaufgabe war, die es zu be-
wältigen galt. Er informiert weiter, 
dass der Jahresabschluss bereits 
vorgestellt worden ist.  
Rechnungsamtsleiterin Griesser in-
formiert, dass die Gemeinde 
Lottstetten das Rechnungswesen 
zum 01.01.2017 auf das „Neue kom-
munale Haushaltsrecht“ (NKHR) 
umgestellt hat. In diesem Zusam-
menhang war für das Jahr 2017 erst-
malig der Jahresabschluss, welcher 
auf die Eröffnungsbilanz zum 
01.01.2017 aufbaut, aufzustellen. Im 
September 2019 wurde der Jahres-
abschluss 2017 mit Rechenschafts-
bericht gemäß § 95 Gemeindeord-
nung dem Gemeinderat vorgestellt.  
Das kommunale Rechenzentrum hat 
nach Prüfung der Ergebnisse 2017 
festgestellt, dass folgende Punkte 
für den Jahresabschluss 2017 noch 
zur Bearbeitung ausstehen: 
 
 Die Gebührenüberschussrück-

stellungen 2017 in Höhe von 
65.988,37 € sind noch einzubu-
chen. 

 Der Passive Rechnungsabgren-
zungsposten für Grabnutzungs-
gebühren wurde vom kommuna-
len Rechenzentrum neu berech-
net. Der Wert erhöht sich um 
47.036,69 €. 
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 Der Aktive Rechnungsabgren-
zungsposten mindert sich um 
2.213,09 € 

Das Rechnungsjahr 2017 schließt 
somit neu im Ergebnishaushalt mit 
einem Überschuss in Höhe von 
1.460.896, - € anstatt 1.574.203,- € 
ab. Hierunter fällt das ordentliche Er-
gebnis mit 1.396.661,- € anstatt 
1.509.968,- € und das außerordent-
liche Ergebnis mit 64.235,- €, so 
Rechnungsamtsleiterin Griesser.  
Entsprechend der oben dargestell-
ten Änderung in der Ergebnisrech-
nung haben sich die genannten 
Sachverhalte auch auf die jeweiligen 
Bilanzposten ausgewirkt. 
Des Weiteren ist bei der Bearbeitung 
des Jahresabschluss 2017 aufgefal-
len, dass in der Eröffnungsbilanz ein 
falscher Wert vom kommunalen Re-
chenzentrum für die PV -Anlage bei 
der Feuerwehr angesetzt wurde. Der 
Wert wurde deshalb um 39.617,24 € 
erhöht. Der Wert wurde in der Bilanz 
korrigiert. Ebenso wurden die Kon-
ten „Vorsteuer“ und „Umsatzsteuer“ 
in der Eröffnungsbilanz nicht auf     
0,- € ausgebucht. 
Gemäß § 63 Abs.1 Nr. 1 und 2 

GemHVO sind, soweit bei der erst-
maligen Erfassung in der Eröff-
nungsbilanz Werte nicht oder mit ei-
nem zu niedrigen bzw. zu hohen 
Wert angesetzt wurden, in der spä-
teren Bilanz die unterlassenen An-
sätze nachzuholen oder zu berichti-
gen. Nach § 63 Abs. 2 S. 1 GemHVO 
ist der entstehende Gewinn/Verlust 
mit dem Basiskapital zu verrechnen. 
In der Bilanz zum 31.12.2017 erhöht 
sich, aufgrund oben dargelegten 
Sachverhaltes, das Basiskapital von 
21.643.242,- € auf 21.679.741,35 €. 
Bürgermeister Morasch merkt an, 
dass es zur Umstellung auf das 
NKHR keine Muster gibt und dies 
eine große Herausforderung war, 
die zur Bewältigung angestanden 
ist. Die Korrekturen sind einzubu-
chen.  
Der Gemeinderat stellt anschließend 
einstimmig den geänderten Jahres-
abschluss 2017 gemäß § 95 Ge-
meindeordnung fest.  
   
Zu TOP 5:  
Vergabe von Bauplätzen;  
5.1. Festlegung der Anzahl der zu 
veräußernden Grundstücke;  
Beratung und Beschlussfassung;  
Bürgermeister Morasch informiert, 

dass aktuell noch 15 Bauplätze zur 
Veräußerung zur Verfügung stehen. 
Daher spricht er sich dafür aus, im 
Jahr 2020 fünf Bauplätze zum Ver-
kauf anzubieten.  
Diese Vorgehensweise wird vom 
Gemeinderat einstimmig beschlos-
sen.   
 
5.2. Festlegung der Vergabekrite-
rien;  
Beratung und Beschlussfassung;  
Bürgermeister Morasch informiert, 
dass der Verkaufspreis für die im 
Jahr 2020 ausgeschriebenen Bau-
plätze 195,- €/m² beträgt.  
Er informiert weiter, dass der Ge-
meinderat die Vergabekriterien in 
der letzten nicht öffentlichen Sitzung 
vorberaten hat.  
Rechnungsamtsleiterin Griesser er-
läutert, dass die Auswahl der Bewer-
ber gemäß der nachstehenden Aus-
wahlmatrix und deren System zur 
Verteilung von Punkten erfolgt. Bei 
gemeinsamer Antragstellung von 
zwei Antragsstellern wird bei den 
einzelnen Fragen die Antwortmög-
lichkeit herangezogen, welche von 
den beiden Antragsstellern das hö-
here Scoring erzielt. 
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Sie informiert, dass die Ortskriterien 
mit maximal 50 % der Gesamtpunkte 
gewertet werden dürfen. 
Frau Griesser empfiehlt weiter, bei 
Punktgleichstand der Bewerber den 
Bauplatz nach dem Bewerbungsein-
gang zu vergeben. Sollte es zwei 
Bewerber betreffen, die auch den 
gleichen Bewerbungseingang ha-
ben, so empfiehlt die Gemeindever-
waltung das Los. 
Bürgermeister Morasch erläutert, 
dass die Vergabekriterien eingeführt 
werden müssen, da die bisherige 
Bauplatzvergabe nicht mehr zuläs-
sig ist.  
Er informiert, dass die Bauplätze 
nach dem „Windhundprinzip“ oder 
anhand Bewerbungskriterien verge-
ben werden müssen. Dabei sind die 
Bewerbungskriterien so auszuge-
stalten und zu veröffentlichen, dass 
einem Bewerber das Bewerbungs-
verfahren klar ist und das Ergebnis 
für ihn vorhersehbar wird.  
Bürgermeister Morasch stellt klar, 
dass der Gemeinderat keinen Ent-
scheidungsspielraum bei der 
Vergabe der Bauplätze mehr hat und 
die Rangfolge, die sich anhand der 
Bewerbungskriterien ergibt, bindend 
ist.  
Ein Gemeinderat kritisiert, dass Per-
sonen, die in Lottstetten aufgewach-
sen aber zum Studium weggezogen 
sind, bei den vorgesehenen Verga-
bekriterien keine Chance auf Erwerb 
eines Bauplatzes haben. Eine Be-
trachtung des Hauptwohnsitzes in 
einem Zeitraum über die vergange-
nen zehn Jahre ist dabei zu kurz be-
trachtet.  
Rechnungsamtsleiterin Griesser 
merkt an, dass die Regelstudienzeit 
drei Jahre beträgt. Wenn jemand für 
einen Zeitraum von fünf Jahren au-
ßerhalb des Jestetter Zipfels seinen 
Hauptwohnsitz hat, kann diese Per-
son immer noch die maximale 
Punktzahl abgreifen.  
Bürgermeister Morasch erklärt, dass 
es die absolute Gerechtigkeit nicht 
geben wird. Wichtig ist, dass die 
Vergabekriterien nachvollziehbar 
sind. 
Ein Gemeinderat merkt an, dass die 
Gemeinde begonnen hat, Vergabe-
kriterien festzulegen um eine Aus-
wahl anhand einheitlich vorliegender 
Informationen zu jedem Bewerber 
zu treffen. Die Zielgruppe sind junge 
Familien. Daher ist für ihn nicht 
nachvollziehbar, dass der Familien-
stand unberücksichtigt bleibt.  
Bürgermeister Morasch informiert, 

dass die Thematik Familienstand in 
der Vorberatung ausgiebig diskutiert 
worden ist. Dabei wurde festgelegt, 
dass dieser künftig unberücksichtigt 
bleibt, da neue Familienmodelle an-
dernfalls ausgeschlossen werden 
könnten.  
Ein Gemeinderat merkt an, dass die 
Vergabekriterien für die jetzt anste-
hende Vergaberunde festgelegt wer-
den. Ziel ist es, junge Familien zu 
berücksichtigen und die Vereine zu 
stärken. Dies sieht er mit den vorlie-
genden Vergabekriterien als gelun-
gen an.  
Ein weiterer Gemeinderat schließt 
sich dieser Aussage an. Er vertritt 
die Auffassung, dass junge Men-
schen nicht direkt im Anschluss an 
das Studium in der Lage sind, einen 
Bauplatz zu erwerben und zu bauen. 
Daher haben sie auch keinen Nach-
teil bei den vorgesehenen Vergabe-
kriterien.  
Ein weiterer Gemeinderat unter-
stützt den Verwaltungsvorschlag 
und merkt an, dass es kein perfektes 
System geben wird.  
Bürgermeister Morasch merkt an, 
dass eine gute Lösung mit nachvoll-
ziehbaren Vergabekriterien gefun-
den werden konnte.  
Der Gemeinderat beschließt ein-
stimmig die Vergabekriterien wie 
oben dargestellt.   
 
Zu TOP 6:  
Digitale Ratsarbeit;  
Auswahl eines Anbieters und Auf-
tragsvergabe;  
Beratung und Beschlussfassung;  
Bürgermeister Morasch informiert, 
dass die digitale Ratsarbeit in der 
Gemeindeverwaltung eingeführt 
werden soll. Die Gemeindeverwal-
tung hat sich, gemeinsam mit Vertre-
tern aus dem Gemeinderat, vier Pro-
dukte genauer angesehen. Zwei der 
Anbieter kommen dabei in die en-
gere Auswahl.  
Bürgermeister Morasch spricht sich 
für die Beschaffung des elektroni-
schen Sitzungsdienstes der Firma 
regisafe aus, da dieses Programm 
auch gleichzeitig ein Dokumenten-
managementsystem bietet. 
Ein Gemeinderat merkt an, dass er 
dies unterstützen kann. Das System 
ist sehr anwenderfreundlich und gut 
strukturiert. Er befürwortet weiter, 
dass sowohl der Sitzungsdienst wie 
auch das Dokumentenmanagement-
system aus einer Hand kommen.  
Ein weiterer Gemeinderat schließt 
sich dieser Aussage an und erklärt, 

dass die Einführung der E – Akte der 
richtige Schritt ist.  
Ein weiterer Gemeinderat begrüßt 
die Beschaffung des Sitzungsdiens-
tes von regisafe. Das System ist 
selbsterklärend und intuitiv zu bedie-
nen und bringt insbesondere für die 
Gemeindeverwaltung eine deutliche 
Arbeitserleichterung.  
Bürgermeister Morasch erklärt, dass 
durch den Einsatz eines elektroni-
schen Sitzungsdienstes der Verwal-
tungsaufwand bei der Erstellung ei-
ner Gemeinderatseinladung deutlich 
reduziert werden kann. Die Erstel-
lung von unzähligen Kopien entfällt 
und der Zugriff auf die Unterlagen 
bisheriger Sitzungen wird für die Ge-
meinderäte deutlich breiter. Insge-
samt bietet der Sitzungsdienst eine 
Vereinfachung für Verwaltung und 
Gemeinderat.  
Bürgermeister Morasch informiert, 
dass sich die einmaligen Lizenz- und 
Installationskosten auf netto 
10.557,- € belaufen. Die laufenden 
Kosten betragen jährlich netto 
2.065,92 €.  
Bürgermeister Morasch erklärt, dass 
er auch mit Frau Benz, welche im 
Rathaus für die Registratur zustän-
dig ist, gesprochen hat und auch sie 
vom System der Firma regisafe 
überzeugt ist.  
Ein Gemeinderat erkundigt sich, ob 
der Datenschutz gewährleistet ist.  
Bürgermeister Morasch erklärt, dass 
die datenschutzrechtlichen Bestim-
mungen eingehalten werden. Die 
nicht öffentlichen Unterlagen können 
beispielsweise nur mit Abdruck ei-
nes Wasserzeichens gedruckt wer-
den. Somit kann nachvollzogen wer-
den, wer diese Unterlagen heraus-
gegeben hat.  
Der Gemeinderat beschließt an-
schließend einstimmig die Beschaf-
fung eines digitalen Sitzungsdiens-
tes für die Gremienarbeit der Firma 
commundus regisafe GmbH zu oben 
genannten Konditionen. 
 
Zu TOP 7:  
Genehmigung einer außerplan-
mäßigen Auszahlung zur Be-
schaffung von zehn zusätzlichen 
Bühnenelementen für die              
Gemeindehalle Lottstetten; 
Beratung und Beschlussfassung;  
Ein Gemeinderat erklärt sich als 
Kassier des Musikverein „Harmonie“ 
Lottstetten e.V. für befangen und be-
gibt sich für die Dauer der Beratung 
und Beschlussfassung in den Zuhö-
rerbereich.  
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Bürgermeister Morasch informiert, 
dass der Musikverein „Harmonie“ 
Lottstetten beantragt hat, dass zehn 
zusätzliche Bühnenelemente für die 
Gemeindehalle angeschafft werden 
sollen. Dieser Beschaffung wurde 
vor der Corona – Pandemie in öffent-
licher Vorberatung grundsätzlich zu-
gestimmt.  
Nach vorliegenden Angeboten be-
tragen die Anschaffungskosten für 
vergleichbare Bühnenelemente zwi-
schen 4.954,68 € und 6.035,68 € 
brutto. Weiter wäre möglich, wetter-
feste Bühnenelemente zu beschaf-
fen, diese haben allerdings eine an-
dere Oberfläche als die vorhande-
nen, so Bürgermeister Morasch.  
Die Beschaffungskosten belaufen 
sich auf 5.487,80 € bzw. 6.892,48 €.  
Die Gemeindeverwaltung empfiehlt 
die Beschaffung von zehn weiteren 
Bühnenelementen, wie sie bereits in 
der Halle vorhanden sind (Fa. platz-
hirsch, nicht wetterfest) zum Preis 
von 6.035,68 €.  
Da für die Beschaffung der Bühnen-
elemente kein Haushaltsansatz im 
Haushaltsplan 2020 vorhanden ist 
muss der Gemeinderat eine außer-
planmäßige Auszahlung in Höhe 
von 6.035,68 € nach § 84 Gemein-
deordnung (GemO) genehmigen, 
um die Finanzierung sicher zu stel-
len. 
Bürgermeister Morasch erklärt, dass 
er den Bedarf an zusätzlichen Büh-
nenelementen sieht. Es stellt sich 
nun die Frage, ob die außerplanmä-
ßige Auszahlung genehmigt wird     
oder die Anschaffung aufgrund der 
unsicheren wirtschaftlichen Entwick-
lung der Gemeinde wegen der 
Corona – Pandemie zurückgestellt 
werden soll.  
Ein Gemeinderat befürwortet die Be-
schaffung, insbesondere weil der 
wesentliche Verwaltungsaufwand 
bereits entstanden ist und die An-
schaffungskosten nicht besonders 
hoch sind.  
Ein anderer Gemeinderat vertritt die 
Auffassung, dass derzeit keine 
Dringlichkeit besteht. Er regt an, die 
Kosten im kommenden Haushalts-
jahr einzuplanen und die Bühnenele-
mente im kommenden Jahr zu be-
schaffen.  
Ein weiterer Gemeinderat spricht 
sich ebenfalls dafür aus, die außer-
planmäßige Auszahlung nicht zu tä-
tigen und die Investition auf das 
kommende Jahr zu verschieben.  
Ein weiterer Gemeinderat schließt 
sich dieser Aussage an.  

Der Gemeinderat beschließt an-
schließend mit 10 Ja – Stimmen 
und 2 Nein – Stimmen, die außer-
planmäßige Auszahlung nicht zu tä-
tigen und die Mittel im kommenden 
Haushalt bereit zu stellen.  
 
Zu TOP 8:  
Stellungnahme der Gemeinde 
Lottstetten im Rahmen des immis-
sionsschutzrechtlichen Ände-
rungsgenehmigungsverfahrens 
nach § 16 BImSchG zum Neubau 
eines Hühnerstalls mit Wintergar-
ten und Schönwetterauslauf für 
besonderes Tierwohl und beste 
Umweltverträglichkeit auf den 
Grundstücken Flst. Nrn. 598 und 
601, Dietenberg 2, Lottstetten so-
wie Entscheidung über das bau-
planungsrechtliche Einverneh-
men;  
Beratung und Beschlussfassung;  
Ein Gemeinderat ist als Antragsteller 
befangen und begibt sich für die 
Dauer der Beratung und Beschluss-
fassung in den Zuhörerbereich.  
Bürgermeister Morasch erläutert das 
Bauvorhaben und informiert, dass 
es sich um einen Ersatzneubau des 
bestehenden Hühnerstalles aus den 
90er Jahren handelt. Der Tierbe-
stand wird dabei von aktuell 2.300 
Hühner auf 4.200 Hühner aufge-
stockt.  
Bürgermeister Morasch informiert 
über die Größe des Stalles und er-
klärt, dass neben dem Stallgebäude 
zwei Futtersilos errichtet werden. 
Der Stall wird über drei „Entlüftungs-
kamine“ mit einer Höhe von 10,40 m 
entlüftet.  
Ein Gemeinderat merkt an, dass der 
Einfluss der Gemeinde sehr gering 
ist.  
Bürgermeister Morasch erläutert, 
dass die Gemeinde das baurechtli-
che Einvernehmen erteilen oder ver-
sagen muss.  
Weiter erklärt ein Gemeinderat, dass 
er dem Vorhaben nicht entgegen-
steht. Die Sicht vom Dorf ist aber 
sehr massiv. Er erklärt, dass das 
Bauvorhaben möglicherweise auch 
weniger wuchtig errichtet werden 
kann. Insgesamt wird der Betrieb an 
dem Standort zu massiv.  
Bürgermeister Morasch stellt klar, 
dass andere Behörden verfahrens-
führend sind und die Gemeinde nur 
um eine Stellungnahme gebeten 
worden ist.  
Ein Gemeinderat erkundigt sich, ob 
für die Anwohner eine Geruchsbe-
lästigung zu erwarten ist. 

Bürgermeister Morasch erklärt, dass 
diese Frage vom Landratsamt zu be-
antworten ist. Dort wird dies geprüft.  
Der Gemeinderat erteilt einstimmig 
das Einvernehmen zum Neubau ei-
nes Hühnerstalles im Rahmen einer 
immissionsschutzrechtlichen Ände-
rungsgenehmigung. 
 
Zu TOP 9:  
Anlegen von öffentlichen Park-
plätzen als Startpunkt für den     
Nacker Rundweg;  
Beratung und Beschlussfassung;  
Bürgermeister Morasch erläutert, 
dass der Schwarzwaldverein 
Lottstetten einen Wanderweg pro-
jektiert hat und diesen auch entspre-
chend beschildern möchte.  
Anschließend erläutert er den Ver-
lauf des Rundweges und erklärt, 
dass die Fläche beim Pumpenhäus-
chen als Parkplatz nicht geeignet ist, 
da die dortige befestigte Fläche ge-
gebenenfalls mit LKW befahren wer-
den muss. Daher wurde das Ge-
spräch mit dem Golfclub gesucht, ob 
der dortige Parkplatz mitgenutzt 
werden kann. Laut Golfclub wird die 
zur Verfügung stehende Parkfläche 
insbesondere in den Sommermona-
ten von den Golfern selbst benötigt.  
Aus diesem Grund beabsichtigt die 
Gemeinde, die auf ihrem Grund-
stück beim ehemaligen Zollhäus-
chen vorhandenen zwei Parkplätze 
freizuschneiden und den Wanderern 
zur Verfügung zu stellen.  
Bürgermeister Morasch begrüßt die 
Aktion und die Initiative des 
Schwarzwaldvereins.  
Der Gemeinderat beschließt an-
schließend einstimmig wie oben 
dargestellt vorzugehen. 
 
Zu TOP 10:  
Stellungnahme der Gemeinde zu 
folgenden Bauanträgen: 
10.1. Antrag auf Neubau eines 
Wohnhauses mit Frisörsalon auf 
dem Grundstück Flst. Nr. 3396, Im  
Bettleäcker 18, Lottstetten;  
Ein Gemeinderat erklärt sich als 
Ehemann einer gewerblichen Mitbe-
werberin für befangen und begibt 
sich für die Dauer der Beratung und 
Beschlussfassung in den Zuhörer-
bereich.  
Bürgermeister Morasch erläutert das 
Bauvorhaben und merkt an, dass 
das Bauvorhaben den Vorgaben des 
Bebauungsplanes entspricht.  
Ein Gemeinderat erkundigt sich 
nach der Parkplatzsituation. Er ver-
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tritt die Auffassung, dass die nach-
gewiesenen Parkplätze nicht ausrei-
chend sind.  
Ein weiterer Gemeinderat sieht die 
Stellplatzsituation ebenfalls kritisch.  
Bürgermeister Morasch regt an, dies 
als Hinweis an das Landratsamt wei-
terzugeben.  
Ein Gemeinderat erkundigt sich, ob 
eine gewerbliche Nutzung des 
Grundstückes zulässig ist.  
Dies wird von Bürgermeister Mo-
rasch bejaht.  
Der Gemeinderat erteilt anschlie-
ßend einstimmig das baurechtliche 
Einvernehmen zum Bauantrag mit 
der Bitte auf die beengte Stellplatzsi-
tuation hinzuweisen.  
 
10.2. Antrag auf Neubau von zwei 
Garagengebäuden auf dem          
Grundstück Flst. Nr. 183/4, Säge-
reistr. 3, Lottstetten;  
Bürgermeister Morasch erläutert die 
Lage und die Größe des Bauvorha-
bens.  
Ein Gemeinderat erklärt, dass auf 
dem Grundstück derzeit die Autos 
schon hintereinander auf dem Park-
platz abgestellt werden. Er erkundigt 
sich, ob ausreichend Parkmöglich-
keiten gegeben sind, wenn auf dem 
Grundstück noch zwei Garagen er-
richtet werden. Er sieht dies sehr kri-
tisch.  
Bürgermeister Morasch erklärt, dass 
diese Frage durch das Baurechts-
amt geprüft werde. Er informiert, 
dass es Wunsch der Gemeinde ist, 
dass je Wohneinheit mindestens 
zwei Stellplätze errichtet werden. 
Die gesetzlichen Anforderungen 
sind aber deutlich geringer. Gerne 
kann dies aber als Hinweis mit auf-
genommen und an das Landratsamt 
weitergeleitet werden.  
Ein Gemeinderat erkundigt sich, ob 
das Vorhaben innerhalb eines Be-
bauungsplanes liegt. Dies wird von 
Bürgermeister Morasch verneint.  
Der Gemeinderat erteilt einstimmig 

das baurechtliche Einvernehmen 
zum Bauantrag mit der Bitte die 
Stellplatzsituation nochmals zu hin-
terfragen.  
 
Zu TOP 11:  
Verschiedenes;  
Corona – Pandemie 
Bürgermeister Morasch informiert, 
dass die Erzieherinnen des Waldkin-
dergartens ehrenamtlich das Vor-
dach des Waldwagens neu gestri-
chen haben. Zudem haben die Er-
zieherinnen des Waldkindergartens 
und des Kindergartens „Hand in 
Hand“ in einer gemeinsamen Aktion 
eine „Dorfputzete“ durchgeführt. 
Vom Kindergarten „Hand in Hand“ 
wurde zudem noch ein Barfusspfad 
beim Bolzplatz angelegt.  
Bürgermeister Morasch dankt den 
Erzieherinnen für ihren ehrenamtli-
chen Einsatz und spricht auch dem 
Bauhof Dank aus für die Unterstüt-
zung der Aktionen.  
Der Gemeinderat nimmt dies unter 
Applaus zur Kenntnis.  

 

 
 
Einladung 
Zur öffentlichen Sitzung des            
Gemeinderates am 
 

Donnerstag, 25.06.2020 
19.00 Uhr 

Gemeindehalle Lottstetten 
 

Tagesordnung:  
-öffentlicher Sitzungsteil- 
 
1. Vergabe des Auftrages zur tech-

nischen Umrüstung von fünf wei-
teren Klassenzimmern in der 
Grundschule auf moderne Lern-
bedingungen; Beratung und Be-
schlussfassung;  

2. Stellungnahme der Gemeinde zu 

folgenden Bauanträgen:  
2.1. Antrag auf An- und Ausbau 

des bestehenden Schup-
pens in eine Wohn- und Ge-
werbeeinheit auf dem 
Grundstück          Flst. Nr. 
1839, Obere Dorfstr. 3, 
Lottstetten – Nack;  

2.2. Antrag auf Neubau eines 
Einfamilienhauses mit Ein-
liegerwohnung und Carport 
auf dem Grundstück Flst. Nr. 
3392, Im Bettleäcker 10, 
Lottstetten;  

2.3. Antrag auf Anbau eines 
Technikraumes mit Hack-
schnitzellager im Unterge-
schoß sowie Überdachung 
des Freisitz auf dem Tech-
nikraum im Erdgeschoß auf 
dem Grundstück Flst. Nr. 
163, Hauptstr. 36, Lottstet-
ten;  

2.4. Antrag auf Neubau eines 
Einfamilienhauses mit Keller 
und Garage auf dem Grund-
stück Flst. Nr. 3411, Her-
weghstr. 11, Lottstetten;  

3. Stellungnahme der Gemeinde 
zu folgender Bauvoranfrage:  

3.1. Antrag auf Aufstockung des 
bestehenden Wohnhauses 
auf dem Grundstück Flst. Nr. 
131/5, Schulweg 8, Lottstet-
ten;  

 
Die interessierten Einwohnerinnen 
und Einwohner sind zur Sitzung 
herzlich eingeladen. 
 
Wir werden die Gemeinderatssit-
zung unter Einhaltung der geforder-
ten Mindestabstände und Hygiene-
vorschriften abhalten und bitten Sie 
daher, beim Betreten und beim Ver-
lassen der Gemeindehalle einen 
entsprechenden Mundschutz zu tra-
gen.   
 
Andreas Morasch, Bürgermeister 

A M T L I C H E     M I T T E I L U N G E N 
   

 
 

 
 

Informationen zum Coronavirus 
 
Alle aktuellen Informationen zum 
Coronavirus finden Sie auf unserer 
Homepage unter www.lottstetten.de.  

 
 
Rentensprechtag in Jestetten 
Rentenanträge 
Die Gemeinde Jestetten bietet einen 
Rentensprechtag an. Der nächste Be-
ratungstag findet am Mittwoch, 
01.07.2020, von 14.00 Uhr bis 18.00 

Uhr, statt. Der Sprechtag wird von der 
ehrenamtlichen Versichertenberate-
rin der Deutschen Rentenversiche-
rung Bund, Frau Wetzel, durchge-
führt.  
 
Teilnehmen können sowohl Versi-
cherte der Deutschen Rentenversi-

Aus der 
Gemeinderatsitzung  

Mitteilungen der 
Gemeindeverwaltung 

Sprechtage und Termine   
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cherung Bund, der Deutschen Ren-
tenversicherung Baden-Württemberg 
(u.a.) und der Deutschen Rentenver-
sicherung Knappschaft-Bahn-See.  
 
Eine vorherige Anmeldung ist unbe-
dingt erforderlich. Anmeldungen 
nimmt im Rathaus Frau Karin Wag-
ner, Tel. 07745 9209-29, entgegen. 
 
Bringen Sie von Ihrem Versiche-
rungsträger zugesandte Vordrucke, 
Renteninformationen und Versiche-
rungsverläufe mit, außerdem Nach-
weise wie z.B. Gesellenbrief, Lehrver-
trag und Geburtsurkunden der Kin-
der. Bei Rentenanträgen wird außer-
dem die Bankverbindung (IBAN-
Nummer und BIC-Code) sowie die 
Steueridentifikationsnummer benö-
tigt. Falls Ihnen Ihre Steueridentifika-
tionsnummer nicht bekannt ist, kön-
nen Sie diese im Rathaus (Meldeamt) 
erfragen. 

 

 
 
Einsatztätigkeit Mai 2020 
 
Mittwoch, 20.05.2020 – THL-         
Wassereinsatz 
Gemeldet wurde von der Leitstelle ein 
Wassereinsatz (ohne Eile) im Ge-
bäude einer Gärtnerei - vermutlich 
Wasserrohrbruch. 
Beim Eintreffen an der Einsatzstelle 
wurde festgestellt, dass durch einen 
nicht geschlossenen Wasserhahn 
das Wasser über die Bewässerungs-
leitung im Gewächshaus auf die Gärt-
nereistraße lief. 
Da das Eingangstor auf der anderen 
Seite verschlossen und der Besitzer 
telefonisch nicht erreichbar war, ver-
schaffte man sich über 2 Leiterteile 
Zugang zum Innenbereich des Be-
triebsgeländes. Der Wasserhahn für 
die Bewässerung des hinteren Teils 
wurde zugedreht. 
 
Alarmzeit:  19.34 Uhr 
Einsatzdauer: 19.46 – 20.28 Uhr 
Fahrzeuge:  LF 8/6 und MTW 
Einsatzpersonal: 7  
Einsatzleiter: Thomas Kromer 
 
„Freiwillige Feuerwehr Lottstet-
ten... 

 
 
... unsere Freizeit für Ihre Sicher-
heit! 
 

www.FFW-Lottstetten.de 

 
News für Kinder 
und Jugendliche 
 
Kontakt zum Jugendarbeiter         
Michael Mothes  
Von Montag bis Freitag kann ein Ter-
min, auf Wunsch auch vor Ort, mit der 
Jugendarbeit vereinbart werden.  
 
Telefonischer Kontakt:  
0172 7258247  
 
Persönlicher Kontakt  
(zu den Öffnungszeiten):  
Jugendraum Jestetten, Weihergasse 
21, Jestetten 
Jugendraum Lottstetten, Altes Schul-
gebäude (Kirchplatz 6), Lottstetten 
Rathaus (Zi. 6), Hombergstr. 2, Jes-
tetten 
 
E-Mail Kontakt:  
info@kinder-jugendarbeit.de 
 
Homepage und weitere Infos: 
www.kinder-jugendarbeit.de 
 
Jugendräume in Jestetten und 
Lottstetten 
Der Jugendraum steht für alle Ju-
gendliche und Interessierte offen. Im 
Rahmen dieses Offenen Angebotes 
bestehen die Möglichkeiten zur  
gemeinsamen Freizeitgestaltung            
oder eines Rückzugsortes. 
 
Der Jugendraum ist aufgrund der 
derzeitigen Situation geschlos-
sen!!! 
 
Beratung  
Ich habe auch zu COVID-19-Zeiten 
die Möglichkeit, dich zu unterstützen, 
wenn du… 
 

 … Ärger mit Freunden hast. 
 … Stress mit den Eltern oder deiner 

Familie hast. 
 … Probleme in der Schule oder Ar-

beit hast. 
 … dich mit jemanden aussprechen 

möchtest. 

 … einfach ein paar Infos brauchst. 
 … 

 
Die Beratung ist kostenlos und als Ju-
gendarbeiter unterliege ich der beruf-
lichen Schweigepflicht (§203 Abs. 1, 
Nr. 5 StGB). Alles was du mir anver-
traust, wird anonym und vertraulich 
behandelt. Nimm einfach Kontakt zu 
mir auf.  
Natürlich stehe ich auch gern Eltern 
und allen anderen Personen, die kin-
der- und jugendspezifische Anliegen 
haben, mit Rat und Tat zur Verfü-
gung. 

 

 
 
VHS-Kursbetrieb 
Um die Ausbreitung des Corona-Vi-
rus einzuschränken, unterbricht die 
VHS Jestetten-Lottstetten Ihren Kurs-
betrieb (die Nutzung schulischer Ge-
bäude für nichtschulische Zwecke ist 
durchgängig bis zum 30.06.2020 
grundsätzlich untersagt (§ 1 Absatz 1 
Nr. 2 Corona-Verordnung).  
Bei den Kursen, welche wieder in 
Kleingruppen starten können, werden 
die Teilnehmer/innen direkt von ihren 
Kursleitern/innen informiert.  
 
Bleiben Sie gesund! 
 
vhs Jestetten-Lottstetten, Leitung: 
Bettina Valentin 
E-Mail: info@vhs-jestetten-lottstet-
ten.de oder Telefon: 07745 9209-26 
(falls das Büro nicht besetzt ist, bitte 
Name und Telefonnummer auf dem 
AB hinterlassen, ich rufe umgehend 
zurück). 

 

 
 
Forst 
 
Förderung zur Aufarbeitung von 
Käferholz 
Aus gegebenem Anlass weist das 
Kreisforstamt auf folgenden wichtigen 
Punkt in Bezug auf die Förderung zur 
Aufarbeitung von Käferholz hin: 
Gemäß der novellierten Verwaltungs-
vorschrift NWW Teil F – Förderung 
der Beseitigung der Folgen von Ext-
remwetterereignissen im Wald, wird 
die Aufarbeitung von Käferholz nur 
dann vom Land gefördert, wenn sie 
waldschutzwirksam durchgeführt 
wird.  

Freiwillige Feuerwehr  

VHS Jestetten-Lottstetten 

Landratsamt Waldshut 



12 Mitteilungsblatt Lottstetten / Freitag, 19.06.2020 

 

Waldschutzwirksam ist eine Maß-
nahme nur dann, wenn sie die Ver-
mehrung von Schadinsekten durch 
den Entzug von Brutraum eindämmt 
oder das Ausfliegen der Insekten aus 
befallenem und aufgearbeitetem Holz 
verhindert.  
 
Für eine Inanspruchnahme der För-
derung ist die Waldschutzwirksamkeit 
durch den zuständigen Forstrevierlei-
ter mittels Holzliste oder Bestätigung 
der Belegunterlagen (Aufarbeitungs-
protokoll, Gutschrift Holzverkauf, o.ä.) 
zu dokumentieren. 
 
Das Kreisforstamt empfiehlt dringend 
eventuelle zu fördernde Hiebmaß-
nahmen vor Beginn dem zuständigen 
Förster anzuzeigen. 

 
Kulturamt 
 
Moin Moin – sind wir hier richtig?  
Zwei Norddeutsche auf Tour durch 
den Landkreis Waldshut - ein Tage-
buch in Wort und Bild 
 
Wo sind die Leute am freundlichsten? 
Welchen Weg sollte man unbedingt 
mal gelaufen sein? Wo lebt es sich 
entspannt? Wie erholt man sich hier 
am besten? Was finden die beiden 
Nordländer wunderbar – und was 
kommt Ihnen seltsam vor?  
 
Darauf und auf vieles, was wir uns 
noch gar nie gefragt haben, geben 
Sabine und Harald Braun Antworten. 
Sie: Fotografin, Er: Journalist und 
Buchautor. Täglich verfassen die bei-
den Bild- und Textbeiträge, die Sie 
auf der Homepage, der Facebook- 
und Instagramseite des Landkreises 
lesen können. Jeden Tag testen sie 
etwas Neues und verteilen ein paar 
Sternchen. Begleitet werden sie von 
Klärchen, ihrem ungarischen Jagd-
hund – ein anspruchsvolles Tier… 
 
Das virtuelle Tagebuch-Projekt wurde 
vom Kulturamt des Landkreises 
Waldshut entwickelt.   
 
Das ist die geplante Tour: 
 
Sagenhafter Hotzenwald 
Eine kleine Wandertour über die 
„Sonnenterrasse des Südschwarz-
waldes“ mit einem Schlenker über 
Görwihl und den Höllbachwasserfäl-
len.  
 
 

Moor & Moos 
Was ist so schön an: Dachsberg.         
Ibach. Todtmoos. Schaffen sie es hin-
auf auf den Hochkopfturm? 
 
Stadt, Land, Zug 
Auf Schusters Rappen von Lauchrin-
gen nach Waldshut und mit dem Zug 
nach Bad Säckingen. Die Hochrhein-
Schiene und ihre „Perlen“ im Test. 
 
Grenzwertig  
Reinfall ausgeschlossen: Ein Besuch 
in Jestetten, Dettighofen und Lottstet-
ten und die Frage: Wieviel Schweiz 
steckt im Jestetter Zipfel? 
 
Schloss-Wandern mit Hund 
Vom ruhigen Steinatal bis zur Illmühle 
und weiter zu den Ruinen der Rog-
genbacher Schlösser und der Ruine 
Steinegg. 
 
Von unten nach oben 
Mit dem Rad von Waldshut (tief) nach 
Höchenschwand (hoch) und zurück. 
Mal sehen, ob es auch etwas Gutes 
zum Essen und Trinken gibt. 
 
Vom Dom zum Löwen 
Ein Spaziergang von St. Blasien nach 
Bernau. Kunst, Natur, Kultur, Glaube 
– wir nehmen alles mit. 
 
Das sind die Autoren: 
 
Harald Braun war lange als Redak-
teur bei Film- und Frauenzeitschriften 
tätig. Seit 2005 arbeitet er freiberuf-
lich als Reise- und Kulturjournalist 
(u.a. für NZZ am Sonntag, Geo Sai-
son, Barbara). Er verfasst Romane 
und erzählende Sachbücher und ist 
weltweit unterwegs.  
 
Sabine Braun ist Fotografin und ar-
beitet an Porträt-Projekten sowie in 
der Reise- und Reportage-Fotografie. 
Ihre Auftraggeber sind Buchverlage, 
Unternehmen und Zeitschriften wie 
u.a. Brigitte, Plus Magazin oder Bar-
bara. 
 
Schauen Sie nach, wann die beiden 
wann und wo sind. Vom 29.06.2020 
bis 05.07.2020 finden Sie Texte und 
Bilder täglich ab 12.00 Uhr auf 
www.landkreis-waldshut.de Rubrik 
„Tagebuch: Eine Tour durch den 
Landkreis“ sowie auf der Facebook-
und Instagram-Seite des Landkrei-
ses. 
 

 
 
Rheinfähre Ellikon am Rhein - Nack 
Aufnahme Fährbetrieb seit 
15.06.2020 
Die vom Bundesrat beschlossenen 
weiteren Lockerungen der Massnah-
men seit dem 06.06.2020, verbunden 
mit der Grenzöffnung nach Deutsch-
land seit dem 15.06.2020, erlauben 
die Aufnahme des Fährbetriebes seit 
dem 15.06.2020. 
Der Gemeinderat Marthalen setzt die 
Vorschriften des Bundes zum Schutz 
vor dem Coronavirus weiterhin kon-
sequent um. Wir wollen den Schutz 
der Passagiere und Mitarbeitenden 
gewährleisten und die Verbreitung 
des Virus gemeinsam eindämmen. 
Wir bitten die Reisenden, die nach 
wie vor geltenden Hygienevorschrif-
ten einzuhalten: Abstand halten, 
Maske tragen, wenn Abstand nicht 
möglich, Hygiene beachten. Zur Des-
infektion der Hände stehe beim Ein-
stieg ein Handspender mit Desinfekti-
onsmittel zur Verfügung. Den Anwei-
sungen des Bootsführers / der Boots-
führerin ist strikte Folge zu leisten. 
 
GEMEINDERAT MARTHALEN 

 

 
 
Das Ministerium für Ländlichen 
Raum und Verbraucherschutz hat 
die Ausschreibung des ELR-Jahre-
sprogramms 2021 veröffentlicht. 
 
Förderschwerpunkte 2021 
Förderschwerpunkt Grundversor-
gung 
Der Förderschwerpunkt Grundversor-
gung hat weiterhin hohe Priorität. Pro-
jekte aus diesem Förderschwerpunkt 
erhalten einen Fördervorrang. Vor al-
lem Dorfläden, Dorfgaststätten, Metz-
gereien und Bäckereien sind wichtige 
Einrichtungen zur Grundversorgung. 
Zur Grundversorgung können auch 
Ärzte, Physiotherapeuten und Hand-
werksbetriebe zählen. Aufgrund der 
Bedeutung der Grundversorgung für 
den Ländlichen Raum ist die räumli-
che Abgrenzung nach Nr. 4.1 ELR 
bzgl. des Förderschwerpunkts Grund-
versorgung analog dem Förder-
schwerpunkt Arbeiten erweitert. 
 
 

Rheinfähre  
Ellikon am Rhein     

Ministerium für 
ländlichen Raum  
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Sonderlinie Dorfgastronomie 
Mit dem Programmjahr 2020 wurde 
die Sonderlinie Dorfgastronomie neu 
in das ELR eingeführt. Aktuell be-
schäftigen die zahlreichen Schließun-
gen von Gaststätten sowie die fehlen-
den Einkaufsmöglichkeiten viele Ge-
meinden und Bürger. Mit der Sonder-
linie, die auch im Jahresprogramm 
2021 gilt, sollen gastronomische Be-
triebe im Ländlichen Raum noch stär-
ker als bisher bei erforderlichen In-
vestitionen unterstützt werden, denn 
die Gastronomie dient besonders im 
Ländlichen Raum nicht nur der Ver-
sorgung und Verpflegung der Bevöl-
kerung, sondern ist für die Menschen 
vor Ort auch wichtiger Treffpunkt für 
gesellschaftliche und kulturelle Ver-
anstaltungen. Dorfgasthäuser sind 
ein Kulturgut, das erhalten werden 
muss. Sie stärken die Lebensqualität 
und Vitalität unserer Dörfer. 
 
Innen- und Ortskernentwicklung 
Der Bedarf an zeitgemäßem, bezahl-
barem Wohnraum ist weiterhin hoch. 
Etwa die Hälfte der zur Verfügung 
stehenden Fördermittel wird auch in 
diesem Programmjahr wieder für den 
Schwerpunkt "Innenentwick-
lung/Wohnen" eingesetzt. Dieser För-
derschwerpunkt umfasst neben priva-
ten Wohnbaumaßnahmen u.a. auch 
die kommunale Verbesserung des 
Wohnumfeldes. Im Fokus steht die in-
nerörtlichen Nachverdichtung, also 
vorrangig Umnutzungen leerstehen-
der Gebäude, Aufstockungen von 
Gebäuden sowie die Bebauung lang-
jähriger Baulücken im Ortskern. Dies 
schließt auch Siedlungsflächen aus 
den 60er-Jahren des vergangenen 
Jahrhunderts ein, sofern diese mit 
dem Ortskern zusammengewachsen 
sind und einen entsprechenden Ent-
wicklungsbedarf nachweisen. 
Förderfähig sind sowohl durch den 
Antragsteller oder Verwandte ersten 
und zweiten Grades eigengenutzte 
Wohnungen (Umnutzung, Moderni-
sierung und Neubau) als auch Miet-
wohnungen zur Fremdnutzung (Um-
nutzung und Modernisierung). Bau-
vorhaben im Bestand, die in der Ge-
bäudeeinheit ausschließlich Mietwoh-
nungen oder neben eigengenutzten 
Wohnungen mehr als eine Mietwoh-
nung enthalten, sind beihilferecht nur 
unter den Vorgaben der Verordnung 
(EU) Nr. 651/2014 nach Nr. 6.3.3 ELR 
möglich. Weiterhin nicht zuwen-
dungsfähig sind Mietwohnungen zur 
Fremdnutzung in Neubauvorhaben 

(Nr. 5.4 ELR), d.h. die nicht durch 
Umnutzung bestehender Bausub-
stanz entstehen. 
 
Flächen- und Wohnraumaktivie-
rung 
Innenentwicklung braucht Strukturen, 
Dialog und Überzeugung, um einen 
Veränderungsprozess einzuleiten. 
Deshalb unterstützt das ELR seit Jah-
ren die Durchführung von Beteili-
gungs- und Mitwirkungsprozessen 
(Nr. 5.2 ELR). Dabei hat sich gezeigt, 
dass der Einsatz eines örtlichen Ko-
ordinators als Bindeglied zwischen 
Bürgerschaft, Planenden und Verwal-
tung zur Steigerung der Akzeptanz 
solcher Veränderungsprozesse bei-
tragen kann. Die Bereitstellung eines 
solchen Koordinators kann mit 40 % 
der zuwendungsfähigen Kosten nach 
Nr. 5.2 ELR gefördert werden. 
Um die innerörtliche Entwicklung in 
Gang zu bringen, muss häufig zuerst 
Platz für eine nachfolgende Neuord-
nung und Bebauung geschaffen wer-
den. Die Aktivierung innerörtlicher 
Flächen unterstützt das ELR deshalb 
durch die Förderung von Zwischener-
werb, Abbruch und Neuordnung. 
 
Barrierefreiheit 
Eine Vielzahl an öffentlichen Einrich-
tungen, aber auch Einrichtungen zur 
Grundversorgung, sind nicht barriere-
frei. Gerade bei Gebäuden älterer 
Baujahre ist der Zugang für Bürger 
mit Handicap häufig erschwert. Im 
ELR werden daher örtliche Koordina-
toren bei der Durchführung sog. „Bar-
rierefreiheitschecks“ gefördert. Dabei 
kann nicht nur die Barrierefreiheit in 
öffentlichen Gebäuden begutachtet 
werden, sondern auch die Barriere-
freiheit im öffentlichen Raum (Dorf-
plätze etc.) und im privaten Bereich 
sowie die Barrierefreiheit hinsichtlich 
gesellschaftlicher Teilhabe. Auch in-
vestive Maßnahmen zur Schaffung 
von Barrierefreiheit in öffentlichen Be-
reichen können gefördert werden. 
 
Förderzuschlag bei CO2-Speiche-
rung 
Mit dem ELR sollen zudem bioökono-
miebasierte Bauweisen gefördert 
werden. Dazu zählt die Anwendung 
ressourcenschonender, CO2 binden-
der Baustoffe wie Holz. Beim über-
wiegenden Einsatz nachwachsender 
Rohstoffe - in der Regel dürfte das vor 
allem Holz sein -, wird der Fördersatz 
um 5 %-Punkte erhöht. Der Einsatz 
von CO2 bindenden Baustoffen ist 

durch eine zusätzliche Erklärung 
(Formular ELR-9) mit der Antragstel-
lung zu bestätigen. Der Nachweis er-
folgt mit dem Schlussverwendungs-
nachweis, dem die "Statistik der Bau-
fertigstellungen" (siehe auch 
https://www.statistik-bw.de/baut/serv-
let/LaenderServlet) mit Bestätigungs-
vermerk durch die Gemeinde beizufü-
gen ist. 
 
Sonstiges 
Im Förderschwerpunkt Arbeiten soll 
vorrangig die Entflechtung störender 
Gemengelagen im Ortskern gefördert 
werden, zum Beispiel die Verlage-
rung eines emissionsstarken Betriebs 
in das nahegelegene Gewerbegebiet. 
Die frei werdende innerörtliche Flä-
che kann dann anschließend einer 
nachbarschaftsverträglichen Nach-
nutzung zugeführt werden. Die För-
derung von Modernisierung und Um-
bau von Rathäusern und Kindergär-
ten ist im Zusammenhang mit Anpas-
sungsmaßnahmen und Restrukturie-
rungen möglich. Diese Förderung ist 
auch in anderen Bestandsgebäuden 
möglich. Gemeinschaftseinrichtun-
gen wie Mehrzweckhallen werden nur 
noch gefördert, wenn sie der Innen- 
und Ortskernentwicklung dienen. 
 
ELR-Antragsverfahren 2021 
Alle Informationen zum ELR, die ent-
sprechende Richtlinie sowie die not-
wendigen Formulare für die Antrag-
stellung können Sie unter 
https://rp.baden-wuerttem-
berg.de/Themen/Land/ELR/Sei-
ten/ELR-Antragstellung.aspx 
 
Weitere Informationen zur Antragstel-
lung erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde-
verwaltung (Ansprechpartner: Siri 
Griesser, Tel.: 07745 9201-20, gries-
ser@lottstetten.de    oder beim Land-
ratsamt Waldshut, Amt für Wirt-
schaftsförderung (Tel.: 07751 86-
2601). 
Die vollständigen Antragsunterla-
gen sind bis spätestens 18.09.2020 
bei der Gemeindeverwaltung, Rat-
hausplatz 1, 79807 Lottstetten einzu-
reichen. 
 
Bitte beachten Sie: Das weitere Bear-
beitungs- und Auswahlverfahren bei 
Landratsamt, Regierungspräsidium 
und Ministerium nimmt in der Folge 
erhebliche Zeit in Anspruch, so dass 
die beantragten Projekte voraussicht-
lich erst im April / Mai des Folgejahres 
(2021) bewilligt werden können.  
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Vorab darf mit den Projekten noch 
nicht begonnen werden, d. h. es 
 
 

dürfen insbesondere keine Bauauf-
träge erteilt werden. Wir bitten Sie, 
 
 

dies bei Ihren Planungen frühzeitig zu 
berücksichtigen. 
 
 

L O T T S T E T T E R     V E R E I N E 
 

 
 
Auf dem Klosterweg zum Gupfen 
und zu Kellers`s Straußenfarm 
Der Schwarzwaldverein startet end-
lich durch. Am 21.06.2020 machen 
wir eine mittlere Wanderung über den 
Gupfen, wo wir (bei schönem Wetter) 
eine herrliche Aussicht haben wer-
den. Vorbei am Naturschutzgebiet 
Samlischbuch folgen wir dem Kloster-
weg bis zum Indlekofer Pavillion. Der 
Abschluss wird in Keller`s Straußen-
farm mit der Möglichkeit zur Stärkung 
stattfinden.  
 
Wanderführer: Georg Czech, Tel. 
07741 62627 
 

Treffpunkt I: 09.45 Uhr – oberer Hal-
lenparkplatz Lottstetten 
 

Treffpunkt II: 10.30 Uhr – Gemeinde-
halle Gurtweil 
 

Rückkehr: 19.00 Uhr 
 

Info zur Tour: 150 hm, Länge 12,5 km, 
Gehzeit ca. 4 Stunden, kleine Ruck-
sackverpflegung, Stöcke, Sonnen-
schutz, Fahrgemeinschaften. 
 
Gäste: Sind wie immer herzlich will-
kommen.  
 
Sonstiges: Verhaltensregeln wie Hy-
gienevorschriften und Abstandsrege-
lung werden selbstverständlich be-
folgt. (Gesichtsmaske? nach Bedarf) 
SWV Poloshirts Baumwolle sind noch 
einige erhältlich beim Vorsitzenden. 
 
Gut geht, wer ohne Spuren geht. 
Laotse, chin. Philosoph 

 
 
 

Arbeitseinsatz und Grillparty 
Liebe Mitglieder, liebe Gäste, 
nachdem wir Corona bedingt unseren 
ersten Arbeitseinsatz leider nicht 
wahrnehmen konnten, möchten wir 
um eure Mithilfe am Arbeitseinsatz 
Samstag, 27.06.2020 bitten. Wir wür-
den uns freuen, wenn wir auf eure Un-
terstützung zählen könnten. Anschlie-
ßend lassen wir beim Grillfeuer in der 
Gieße den Nachmittag ausklingen. 
Gäste sind auch hier wie immer will-
kommen.  
 
Rückfragen bzw. Anmeldungen bei: 
Günther Haberstock, Tel. 07745 
91037 oder 0171 6055887 bis 
25.06.2020 
Treffpunkt: 09.00 Uhr oberer Hallen-
parkplatz 
Ende: 13.00 – 14.00 Uhr 
Sonstiges: Bitte Rechen, Reben-
schere, Astschere und Handschuhe 
mitbringen  
 
Nur wo du zu Fuß warst, bist auch 
wirklich gewesen (Goethe) 
 
Rund um den Vulkankegel Hohen-
stoffeln 
Am 28.06.2020 machen wir eine er-
lebnisreiche Tour über den freiste-
henden Vulkankegel mit seinem Ba-
saltbruch um den Hohenstoffeln. Die 
mittlere Wanderung dauert ca. 4 
Stunden. Hervorragende Wege, reiz-
volle Landschaft, geologische und bo-
tanisch interessante Stellen sind un-
sere Wegbegleiter.  
 
Gäste sind wie immer herzlich will-
kommen. 
 
Wanderführer: Roswitha Isele, Tel. 
07745 7760 
 

Treffpunkt: 10.00 Uhr – oberer Hal-
lenparkplatz Lottstetten 
Rückkehr: gegen 16.30 zur Serenade 
des MGV Lottstetten  
Info zur Tour: 400 hm, Länge 15 
km, Gehzeit ca. 4 Stunden, kleine 
Rucksackverpflegung. 
Stöcke, Fahrgemeinschaften, Ab-
schlusshock 
 
Anmeldung: wegen evtl. Reservie-
rung Restaurant (Corona bedingt) 
 
SWV Poloshirts Baumwolle sind noch 
einige erhältlich beim Vorsitzenden. 
 
Was ich nicht erlernt habe, das 
habe ich erwandert    
Goethe 
 
Feierabendwandern – Nacker 
Rundweg am 01.07.2020 
Wanderführer: Günther Haberstock, 
Tel. 07745-91037 oder 0171-
6055887 
Treffpunkt: 01.07.2020 - 18:00 Uhr - 
Altes Zollhaus Nack, oberhalb Kranz  
Info zur Tour: leichte Tour, ca. 1,5 
Std., 50 hm  
Gäste sind wie immer herzlich will-
kommen. 
 
In eigener Sache: Wir danken der Fa. 
Rehm für die Unterstützung der 
Wegearbeit. 
 
Fahren zeigt Ohnmacht, gehen 
Kraft    
Johann Gottfried Seume 
 
       www.swv-lottstetten.de 
 
Wir gestalten Freizeit und machen 
Heimat zum Erlebnis.  
 

A U S     D E R     N A C H B A R S C H A F T  
 

 
 
Öffnung Freibad Rafz-Wil seit 
08.06.2020 
 
Öffnungszeiten  

Öffnungszeiten Hauptsaison: 
08.06. – 16.08.2020: 09.00 - 20.30 
Uhr  
01.08.2020: 09.00 – 18.00 Uhr  
 
Öffnungszeiten Nebensaison:  
17.08. – 06.09.2020: 09.00 - 19.30 
Uhr  

Auch bei schlechtem Wetter täglich 
wie folgt geöffnet:  
 
Hauptsaison/Nebensaison: Mittwoch 
& Freitag 09.00 - 20.30 Uhr / 09.00 - 
19.30 Uhr 
Andere Tage 09.00 -10.30 Uhr  
 

Schwarzwaldverein 
Lottstetten    

Zweckverband  
Schwimmbad Rafz-Wil     
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Eintritte (Preise gültig seit 
08.06.2020)  
Saisonkarte für Einwohner von Rafz / 
Wil Erwachsene CHF 55.00 Kinder 
CHF 30.00 (Jg. 2014)  
Saisonkarte Auswärtige Erwachsene 
CHF 75.00 Kinder CHF 40.00 (Jg. 
2014)  
 
ES GIBT KEINE TAGESEINTRITTE 
– ZUTRITT ZUR ANLAGE ER-
FOLGT NUR MITTELS SAISONA-
BONNEMENT (solange Corona-
Restriktionen in Kraft sind)  
 
Beim Kauf der Saisonkarte soll pro 
Person/Familie das Formular Perso-
nenangaben ausgefüllt und abgege-
ben werden. Das Formular kann über 
unsere Homepage ausgedruckt wer-
den. An der Kasse liegen auch 
Exemplare auf.  
 
 
 
 
 

Um das Corona-Schutzkonzept um-
zusetzen, können bis zu einer allfällig 
weiteren Lockerung der vorgesehe-
nen Schutzmaßnahmen nur Saison-
karten gekauft werden. Schutzmaß-
nahmen für das Freibad Rafz-Wil: 
Das Schutzkonzept des Verbands für 
Hallen- und Freibäder, welches die 
behördlichen Vorgaben beinhaltet, 
wurde auf unsere örtlichen Verhält-
nisse angepasst. Einzelne Punkte 
des Schutzkonzepts fürs Freibad 
Rafz-Wil finden Sie auf unserer 
Homepage. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

K I R C H L I C H E     N A C H R I C H T E N 
 
 
 
 

 
 

Gottesdienste 
 
Samstag, 20.06.2020 
Unbeflecktes Herz Maria  
18.30 Uhr in Altenburg: Vorabendmesse  
 
Sonntag, 21.06.2020 
12. Sonntag im Jahreskreis 
09.00 Uhr in Baltersweil: Hl. Messe 
09.00 Uhr in Lottstetten: Wortgottesfeier (ES) 
10.30 Uhr in Jestetten: Hl. Messe als Familiengottes-

dienst 
 - für Franz und Maria Danner und Sohn Franz 
 - für Luise Sigg-Danner  
 
Mittwoch, 24.06.2020 
Geburt des Hl. Johannes des Täufers  
07.30 Uhr in Jestetten: Hl. Messe und Laudes 
 
Donnerstag, 25.06.2020 
18.30 Uhr in Jestetten: Hl. Messe mit eucharistischem 

Segen 

 
 

 

 
 
Montag, 22.06.2020 
Bibelkreis  
19.30 Uhr im Kolpingheim. 
Wir teilen miteinander die Bibel und zwar die 2. Lesung 
des folgenden Sonntags 
Röm. 6, 3-4, 8-11  
 
Fronleichnam 2020 in unserer Seelsorgeeinheit 
Unter den Vorgaben des Infektionsschutzes wurde im 
Jestetter Zipfel Fronleichnam gefeiert. Gläubige aus allen 
vier Gemeinden kamen zum Kirchplatz nach Lottstetten, 
wo alles bestens vorbereitet und ein farbenfroher 
Blumenteppich ausgelegt war. Pfarrer Richard Dressel 
ging in seiner Predigt auf die prächtige Monstranz ein, von 
der die Liebe Jesu in die Umgebung „ausstrahlt“. Da auf 
die Prozession verzichtet werden musste, endete der 
Gottesdienst mit einem Anbetungsteil und dem 
eucharistischen Segen. Die musikalische Gestaltung 
übernahm eine sechsköpfige Gruppe des Musikvereins 
Lottstetten. 
 
Ein herzliches Vergelt’s Gott allen, die zum Gelingen 
dieser schönen Feier beigetragen haben! 
 
Einsiedeln-Wallfahrt 2020 
Unsere jährliche Einsiedeln-Wallfahrt fällt dieses Jahr 
aufgrund der Corona-Bestimmungen aus. Im Moment gilt 
noch die Regelung des Erzbischofs, nach der „Wallfahrten 
in größeren Gruppen und Wallfahrtsgottesdienste in 
großen Gruppen“ vorläufig untersagt sind. 
 

TC Jestetten e.V.    

Nachrichten für alle vier Gemeinden 
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Viele unserer Wallfahrer gehören zu der Risikogruppe. Ob 
es unserem Busunternehmen erlaubt ist, bis Ende 
September zu fahren, kann man jetzt noch nicht sagen. Es 
müsste aber schon jetzt einiges geplant und reserviert 
werden. 
 
Deshalb wurde im Pfarrgemeinderat schweren Herzens 
entschieden, die diesjährige Einsiedeln-Wallfahrt 
abzusagen. 
 
Wir freuen uns auf den 25.09.2021! 
 

Seelsorgeeinheit Jestetten 
Richard Dressel, Pfarrer Tel. 07745 7248 
Pfarrbüro Tel. 07745 7248 
 Fax 07745 9282708 
E-Mail:  kath.pfarramt.Jestetten@t-online.de 
Homepage: www.kath-se-jestetten.de 
 
Weitere seelsorgliche und geistliche Begleitung: 
Andrea Schaaf, Tel. 07745 7874, E-Mail: mail@andreaschaaf.de 
Christel Auweder, Tel. 07745 928927, E-Mail: christel@auweder.de 
 
Öffnungszeiten Pfarrbüro 
Dienstag und Donnerstag 08.30 bis 12.00 Uhr und 
 14.00 bis 17.00 Uhr 
Montag und Freitag  08.30 bis 12.00 Uhr 

Mittwochs den ganzen Tag geschlossen! 
Montag- und Freitagnachmittags geschlossen! 

  

Konto der kath. Kirchengemeinde Jestetten: Volksbank Hochrhein eG 
IBAN: DE34 6849 2200 0000 0057 03, BIC: GENODE61WT1 
 
 

 
 
 

 

 

Wochenspruch für die Woche vom 21.06. –27.06.2020 
Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid; 
ich will euch erquicken. 

Matthäus 11, 28
  

 
 
Sonntag, 21.06.2020 
2. Sonntag nach Trinitatis 
10.00 Uhr in Jestetten: Gottesdienst 
 
Montag, 22.06.2020 
19.00 Uhr Abendgebet 
 
Wochenpsalm: Psalm 36,6-10 
Wochenlieder: 
EG 213 – Kommt her, ihr seid geladen 
EG 225 – Komm, sag es allen weiter 
Evangelium: Lukas, 14, 16-24 
Predigttext: Matthäus 11, 25-30 

 
Bürozeiten: 
Mittwoch + Freitag von 08.00 – 12.00 Uhr 
 

Telefon: 07745 7256 
Fax: 07745 7240 
E-Mail: jestetten@kbz.ekiba.de 
Homepage: evangelischekirche-jestetten.de 
Bankverbindung: Volksbank Hochrhein eG  

IBAN: DE80 6849 2200 0000 058904 
BIC:    GENODE61WT1 

 
 

 

Pfarrer Florian Bosch, Alt-Katholische Pfarrgemeinden 
Dettighofen, Hohentengen und Lottstetten,             
Hauptstr. 31, 79802 Dettighofen  
Tel.: 07742 / 6230, Fax: 07742 / 85 76 92 
E-Mail: dettighofen@alt-katholisch.de 
www.dettighofen.alt-katholisch.de  
 
 

Gottesdienste und Termine 
 
Samstag, 20.06.2020 
17.00 Uhr in Dettighofen: Gottesdienst 
 
Sonntag, 21.06.2020 
12. Sonntag der Lesereihe 
10.00 Uhr in Lottstetten: Gottesdienst  
 
Bei trockenem Wetter feiern wir die Gottesdienste im 
Dettighofer Pfarrgarten bzw. im Garten des Hauses 
Hauptstraße 12 in Lottstetten; bei Regen sind wir in den 
jeweiligen Kirchen. Da die Sitzplätze in den Kirchen und 
Gärten begrenzt sind, ist eine telefonische Anmeldung 
unter 07742 6230 bis 12.00 Uhr des jeweiligen Vortages 
notwendig. 

 

 
 
Sonntag, 21.06.2020 
09.30 Uhr Gottesdienst, ab sofort wieder mit der Feier 

des heiligen Abendmahls  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ende des redaktionellen Teils 

Gottesdienste  Neuapostolische Kirche
Neunkircher Str. 17, 79798 Jestetten

Gottesdienste und Termine 
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Haushaltsauflösung am 27.06.2020 
 

Esstisch mit 6 Stühlen, Leder-Fernseh-Sessel elektr., 
Sofa 3-er, 2er + Hocker, Waschmaschine, Kleinmöbel, 
Geschirr, Kristallgläser, Damen-Bekleidung Gr. 44/46, 
Weckgläser, Musiktruhe + Plattenspieler 
 

Für ausreichend Abstand wird gesorgt. 
 

Samstag, 27.06.2020 von 11.00 bis 16.00 Uhr 
Gartenstraße 7, Jestetten Tel. (07745) 8527 

Zu VERMIETEN in Jestetten 
Ab 1. August 3-Zi-Dg-Whg 94,5 m², EBK, 
Waschküche, Balkon, 
Kellerraum, ruhige Lage 
Kaltmiete 600,-€, + NK, Kaution 3 Kaltmieten / 
Garage 50,-€ / Stellplatz 10,-€ 
Tel 07745 7343 

China Restaurant Venus 
Waldshuter Straße 26 

79798 Jestetten 
Tel.: 07745 / 9271 - 49 

 
Mo-Fr:  Mittagsbuffet für 11,90 € und 
     Abendbuffet für 18,90 € 
 
Bei Mitnahme dieses Inserats erhalten Sie 5,00 € 
Rabatt (gültig bis 30.06.2020). 

Junge Familie sucht Bauplatz, ca. 500 m² oder 
Einfamilienhaus ca. 140m² zu kaufen.  
Tel. 07765 499 

Zu verkaufen 
Mazda 6 Kombi, Diesel-6-Gang, EZ: 01/2015, 
150 PS, Euro 6, TÜV 06/2022, nur 35.000 km, 
Navi, Rückfahr-Kamera, 8-fach bereift, sehr 
guter Zustand.  
VHB 13.900,00 € 
Tel. 91188 oder 0170 / 3277944 
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